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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Kriminalität

Mit der stillschweigenden Überweisung eines Postulats Arslan (basta, BS) in der
Wintersession 2019 beauftragte der Nationalrat den Bundesrat, wirksamere
Massnahmen zum Opferschutz in Hochrisikofällen bei häuslicher Gewalt zu prüfen.
Konkret hatte die Postulantin eine Evaluation von Möglichkeiten der
Echtzeitüberwachung und von Notfallknöpfen angedacht. Der Bundesrat sollte in
seinem Bericht die sechs Fragen behandeln, welche Instrumente für einen wirksameren
Opferschutz es gebe, ob es in anderen Ländern gute Beispiele gebe, welche Vor- und
Nachteile diese Instrumente hätten und wie sie sich auf das Opfer selbst auswirkten,
sowie welche technischen Grenzen und welche Grenzen in Bezug auf die Umsetzung
bestünden. In der Begründung des Vorstosses hatte Arslan betont, die Beendigung der
Gewalt an Frauen habe zu den wichtigsten Forderungen des Frauen*streiks vom 14. Juni
2019 gezählt. Auch der Bundesrat hatte die Annahme des Postulats beantragt. 1

POSTULAT
DATUM: 20.12.2019
KARIN FRICK

In Erfüllung des Postulats Arslan (basta, BS) veröffentlichte der Bundesrat im Winter
2021 den Bericht «Prüfung wirksamerer Massnahmen zum Opferschutz in
Hochrisikofällen bei häuslicher Gewalt», welcher vom EJPD in Zusammenarbeit mit
dem Institut für Strafrecht und Kriminologie der Universität Bern erarbeitet wurde. Der
Bericht stellte basierend auf der Studie der Universität Bern fest, dass die Schweiz im
Vergleich zum Ausland über wenig Erfahrung im Bereich der elektronischen
Überwachung im Kontext der häuslichen Gewalt verfüge. Erkenntnisse aus Spanien
würden beispielsweise zeigen, dass diese zu einem wirksameren Schutz beitragen
könne, sofern sie mit einem Tracker oder Notfallknopf kombiniert werde, welche die
Opfer auf freiwilliger Basis erhielten. Die Schweiz müsse in diesem Bereich das Wissen
vertiefen sowie Erfahrungen sammeln und der Bundesrat schlage daher in einer ersten
Phase ein Pilotprojekt auf kantonaler Ebene vor. Dafür sei dank der entsprechenden
Bestimmungen im Bundesgesetz über die Verbesserung des Schutzes gewaltbetroffener
Personen keine Gesetzesänderung auf Bundesebene nötig. Die Überprüfung allfälliger
zusätzlicher rechtlicher Grundlagen obliege den Kantonen. Abschliessend empfahl
ihnen der Bundesrat, die Feststellungen aus dem vorliegenden Bericht und der
externen Studie für künftige Abwägungen miteinzubeziehen.  Zusätzlich beauftragte er
das EJPD, die laufenden Arbeiten in Zusammenarbeit mit den Kantonen zu verfolgen
und bis Ende 2023 Bericht über die Fortschritte zu erstatten. 2

BERICHT
DATUM: 03.12.2021
LUKAS LÜTOLF

Stillschweigend schrieb der Nationalrat in der Sommersession 2022 das Postulat Arslan
(basta, BS) für eine Prüfung von wirksameren Massnahmen zum Opferschutz in
Hochrisikofällen bei häuslicher Gewalt ab. Er folgte damit der Empfehlung des
Bundesrates im Rahmen dessen Berichts über Motionen und Postulate der
eidgenössischen Räte im Jahr 2021. Die Regierung hatte das Postulat mit dem Bericht
«Prüfung wirksamerer Massnahmen zum Opferschutz in Hochrisikofällen bei häuslicher
Gewalt» als erfüllt erachtet. 3

ANDERES
DATUM: 07.06.2022
LUKAS LÜTOLF

1) AB NR, 2019, S. 2432; Po. 19.4369
2) Bericht BR vom 3.12.21; Medienmitteilung BR vom 3.12.21
3) BBI, 2022 858 (S. 28 f.)
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